
Identität und Austausch 

Christliche Tagzeiten\iturgie und muslimisches Pflichtgebet im Vergleich 

Martin Lüstraeten 

The origins of Muslim prayer and its interdependence with Christian prayer have not 
been investigated yet. This essay sums up the state of research on the origins of Mus-
lim obligatory prayer (9a/ät), describes the typica\ sequence of prayer and figures out, 
which e\ements of Muslim prayer are noticeab\y similar to Christian prayer of the same 
time and area. 

1. Einleitung 
In der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Arabisierung ch,ristlicher Liturgien 
wurde erstmals durch Anton Baumstark die These vertreten, dass es bereits in 
vorislamischer Zeit arabische Übertragungen christlicher liturgischer Bücher 
gab1 und der Wortgottesdienst sowie das Tagzeitengebet auf Arabisch zele-
briert wurden. 2 Vor dem Hintergrund ist zu fragen, ob die arabische Übertragung 
derTagzeitenliturgie die muslimischen Riten in ihrer Form beeinflusst hat, wobei 
im Folgenden insbesondere das muslimische Pflichtgebet (9a/ät) thematisiert 
werden soll. Es wird zu den fünf „Säulen", des Islam gezählt, also zu den 
Pfilichten, die jede*r Muslim*a zu verrichten hat, der/ die körperlich dazu in der 
Lage ist, und ist somit ein Kernelement muslimischen Selbstverständnisses, zu 
dessen Vollzug der Koran an zahlreichen Stellen mahnt.3 

Im Namen Gottes des Erbarmers, des Barmherzigen. Lob sei Gott, dem Herrn der 
Welten, dem Erbarmer, dem Barmherzigen, dem König des Tages des Gerichts. Dir 
dienen wir und dich bitten wir um Hilfe: Führe uns den rechten Weg, den Weg 
derjenigen, denen du Gnade erwiesen hast, nicht derjenigen, denen du zürnst und 
nicht [den Weg] des lrrtums!4 

1 Cf. BAUMSTARK 565. 
2 Cf. ebd„ 563-569. 
3 Cf. KHURY 131. 
4 Cf. ESPOSITO 41; MON NOT 927 weist darauf hin, dass nach Ansicht der banafTtischen Rechts-
schule die eröffnende Sure (al-Fäti/;la) in der jeweiligen Muttersprache gesprochen werden 
darf. 
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Selbst wenn im Anschluss an das Pflichtgebet (9a/ät) noch ein Privatgebet 
(du'a') gesprochen werden soll, wird dazu empfohlen, dieses auf Arabisch zu 
sprechen.5 Der Gemeinschaftsbezug soll sich nach Möglichkeit auch in der tat-
sächlich gemeinschaftlichen Verrichtung des Gebets manifestieren, im Idealfall 
in einer Moschee. Sobald man gemeinschaftlich betet, fungiert einer der Beter 
als Vorbeter ( 'imäm), mit dem im Wechsel das Gebet gesprochen wird. Es gibt 
außerdem für jeden männlichen erwachsenen Muslim die Verpflichtung zum ge-
meinschaftlichen Gebet an jedem Freitagmittag, zur Feier des Fastenbrechens 
und des Opferfestes sowie anlässlich von Beerdigungen, Kriegen und Trocken-
perioden.6 Die verhältnismäßig strenge Regulierung des Gebets ist dabei nach 
Auffassung von Muslimen und Islamwissenschaftlern dazu geeignet, die Gläu-
bigen zu Pünktlichkeit, Reinlichkeit und Gemeinschaftlichkeit zu erziehen7 und 
leistet durch Hygiene,8 Bewegung9 und Zeitansatz10 einen Beitrag zur körperli-
chen Gesundheit, was aber jeweils nur als praktischer Nutzen einer streng 
doxologischen Glaubensauffassung zu bewerten ist. Nach muslimischer Theo-
logie ist das Gebet zunächst und vor allem Ausdruck des Glaubens und der 
Anerkennung der absoluten Souveränität Gottes, umgesetzt durch Anbetung 
und Lobpreis als Gott geschuldete Pflicht. Darüber hinaus gibt es noch Gläu-
bige, die der Observanz des Gebets11 und der Rezitation von Koranversen ei-
nen pastoralen Nutzen zusprechen.12 

Der katholische Religionswissenschaftler Adel Theodor Khoury sieht bei einem 
Vergleich zwischen der muslimischen und der christlichen Theologie des Gebe-
tes deutliche Unterschiede, die er auf eine kurze Formel zu bringen sucht: 

Im Islam wie im Christentum gedeihen Sittlichkeit, Askese und Mystik, aber eben in 
verschiedener Ausrichtung und in verschiedener Gewichtung, denn ihre Grundlage 
ist verschieden: Haltung des Knechtes oder des Kindes; und ihr Ziel ist verschieden: 
das Wohlwollen Gottes oder die Teilhabe am göttlichen Leben.13 

5 Cf. ESPOS/TO 43. 
6 Cf. KHOURY (2001) 135 f. 
7 Cf. BROHI 140; SCHIMMEL 38. 
8 Cf. SOU/DAN 21-90. 
9 Cf. ebd., 103. 
1° Cf. ebd., 117 f. 
11 Cf. BROH/ 136. 
12 Cf. KHOURY (1995) 14. 
13 Ebd., 90 f. 
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Mit Verweis auf diese liturgietheologischen Formeln betont er, dass Christen 
und Muslime lediglich von der Gebetspraxis des jeweils anderen lernen können 
und darüber in den Dialog kommen können. Und auch Muslime betonen die 
fehlende Vergleichbarkeit zwischen christlichem und muslimischem Gebet, so 
heißt es beispielsweise bei Abmad Reidegeld zur Form des Gebets: 

Im Christentum, wie es sich heute darstellt, gibt es zwar verschiedene Arten von 
Bittgebeten, Sonntagsgottesdiensten und sonstigen Festgebeten, doch eine Ge-
betsform wie das islamische $aläh gibt es dort nicht.14 

Doch werden damit nicht grundsätzliche Gemeinsamkeiten übersehen? Sind 
christliches und muslimisches Gebet wirklich so verschieden? Gibt es vielleicht 
doch Gemeinsamkeiten oder sogar Hinweise auf Verwandtschaften? Und kön-
nen diese für den interreligiösen Dialog genutzt werden? . 
Unter Rückgriff auf liturgiewissenschaftliche Methoden soll zunächst ein Über-
blick über die Geschichte des muslimischen Pflichtgebets die Entstehung der 
heutigen Form näher beleuchten, die im Anschluss daran vorgestellt wird. In 
einem anschließenden Kapitel soll dann der mögliche christliche Einfluss auf 
die Ausformung des muslimischen Pflichtgebets untersucht werden, um so die 
Gemeinsamkeiten zwischen muslimischem und christlichem Gebet näher be-
stimmen zu können. 
Zurückgegriffen wurde dabei auf den Artikel zum i?alät von Guy Mon not in der 
Encyclopedia of Islam von 1995, 15 den Beitrag in der Einführung Der Islam von 
William Watt und Alford Welch in der Reihe Die Religionen der Menschheit von 
198016 sowie die sehr ausführliche Darstellung des Gebets in Reidegelds Hand-
buch Islam aus dem Jahr 2005. 17 Darüber hinaus gibt es eine umfassende Stu-
die zur Geschichte des muslimischen Pflichtgebets, die Shlomo Dov Goitein 
1968publizierte,18 sowie eine Studie aus dem Jahr 1961 von Constance E. Pad-
wick zu muslimischen Gebetbüchern für das Privatgebet und der darin ausge-

14 REIDEGELD 243. 
15 MONNOT. 
16 WATT/ WELCH; 
17 REIDEGELD. 
18 GOITEIN (1968). 
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drückten Spiritualität und Theologie.19 Außerdem widmete sich Angelika Neu-
wirth in ihrem 2011 erschienenen Buch Der Koran als Text der Spätantike20 in 
einem Kapitel ausführlich der muslimischen Kultentwicklung in koranischer Zeit 
Für den Vergleich mit der christlichen Tagzeitenliturgie ist das Buch Ro-
bert Francis Tafts The Liturgy of rJ.ours in East and West. The Origins of the 
Divine Office and lts Meaning for Today aus dem Jahr 198621 als Standardwerk 
unumgänglich. 
Eine Auseinandersetzung mit den Parallelen zwischen muslimischem Pflichtge-
bet und jüdischem Achtzehnbittengebet wurde bereits 1833 angestoßen durch 
eine Monographie Abraham Geigers über Parallelen zwischen Judentum und 
lslam,22 wobei das Gebet hier noch eine untergeordnete Rolle spielte. Vertieft 
wurde der Ansatz erst wieder Anfang des 20. Jahrhunderts mit einem Aufsatz 
von Eugen Mittwoch23 und einem Beitrag Jan Arent Wensincks in der ersten 
Auflage der heutigen Encyclopedia of Islam, 24 in dem er auf seine 1928 zu dem 
Thema erschienene Monographie Mohammed en de Jaden te Medina hinweist, 
die 1975 ins Englische übertragen wurde.25 

1965 äußerte sich der christliche Theologe Johannes Brinktrine zu den islami-
schen Gebetszeiten, die er mit dem Zeitansatz für das christliche Tagzeitenge-
bet verglich, 2ß ohne allerdings den Gebetsritus als solchen näher zu betrachten. 
Aktuell entstanden im Kontext des interreligiösen Dialogs zwei Schriften 
deutschsprachiger Liturgiewissenschaftler über Parallelen im Gebet: Zum einen 
ein 2003 publizierter Aufsatz von Albert Gerhards über die Gebetsrichtung27 und 
zum anderen 2006 ein Aufsatz von Ansgar Franz ebenfalls über die Gebetsrich-
tung und darüber hinaus über die Gebetshaltungen.28 

19 PADWICK. 
20 NEUWIRTH (2011 ). 
21 TAFT (1986). 
22 GEIGER. 
23 MITIWOCH. 
24 WENSINCK (1934). 
25 (1975). 
26 BRINKTRINE. 
27 GERHARDS. 
28 FRANZ. 
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2. Die Geschichte des muslimischen Pflichtgebets 
Leider gibt es bis heute kein Standardwerk über die Geschichte des islamischen 
Kults29 und die Geschichte des Pflichtgebets ist immer noch in weiten Teilen 
ungeklärt, da die historischen Quellen rar sind. 
Die wertvollste Quelle dürfte der Koran selbst sein. Dieser versteht sich selbst 
zwar nicht als Geschichtswerk sondern als Rezitationstext, doch dürfte er noch 
in der ersten Generation der Muslime seine endgültige Textgestalt erhalten ha-
ben30 und enthält darüber hinaus im Kern liturgische Texte, die noch vor dem 
Abschluss der Offenbarung kodifiziert und im liturgischen Kontext rezitiert wur-
den,31 was wiederum im Koran aufgegriffen wird.32 Damit ist der Koran ein 
selbstreferentielles Werk über seine Verwendung im muslimischen Pflichtge-
bet.33 Für die historische Auswertung des Korans ist die Chronologie der Suren 
nach Theodor Nöldeke34 zu Grunde zu legen. 
Eine weitere Quelle bilden die Hadithsammlungen, die jedoch mit Vorsicht zu 
behandeln sind: Zum einen ist die Datierung des Materials unsicher35 und zum 
anderen ist gerade bei kultischen Bestimmungen zu fragen, ob die Texte die 
Praxis beeinflussten oder ob es sich genau umgekehrt verhält. 
Die frühesten koranischen Belege für die Einführung des Pflichtgebets sind im 
Singular geschrieben, richten sich also zunächst nur an den Propheten.36 Damit 
steht er nach koranischer Auffassung in der festen Tradition der Propheten vor 
ihm, die alle ein regelmäßiges ritualisiertes Gebet vollzogen (cf. Suren 20,14; 
19,31.58 f.; 21,73; 14,37-40 und 10,87).37 

29 Cf. NEUWIRTH (2011) 345. 
3° Cf. ebd„ 252. 
31 Cf. ebd „343 f. 
32 Cf. ebd„ 351. 
33 Cf. ebd„ 335 f. 
34 Cf. NöLDEKE 66-234. 
35 Cf. die unterschiedlichen Datierungsversuche von JUYNBOLL, der eine Methode entwickelte, 
mit der die Überlieferung eines Hadith-Ausspruchs bis ins 2. Jahrhundert nach der Hidschra 
zurückverfolgt werden kann und KAMARUDDIN, der einen eigenen Ansatz entwickelte, für den 
er beansprucht, damit bis ins 1. Jahrhundert zurückgehen zu können. 
36 Cf. MONNOT 926. 
37 Cf. ebd„ 925. 
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Erst mit Sure 20, 130-132 lässt sich die Herausbildung einer Gebetsgruppe be-
legen: 

.lli;j .,Jyil a1)o]j sJJli tfo E0j 0)_,ij LA Je _)f.<>li 
. -

So ertrage, was sie sagen und preise mit Lob deinen Herrn vor dem Aufgang der 
Sonne und vor ihrem Untergang und von der Nachtzeit So preise auch an den En-
den des Tages, so dass du vielleicht zufrieden bist [„.] Und befiehl deinen Leuten 
das Gebet und sei [selbst] standhaft darin! 

Die Suren zeichnen sich noch durch strukturelle und inhaltliche Wiederholungen 
aus, was auf deren direkten gottesdienstlichen Gebrauch zurückschließen 
lässt,38 Als Rahmen für die Rezitation diente wohl der noch gemeinsam mit den 
Mekkanern begangene Kult an der Kaaba,39 aus dem sich die erste Festlegung 
der Gebetszeiten ergab: Neben einem Gebet am Morgen gab es auch eines am 
Abend, wobei sich diese Gebetszeiten nicht nur aus der Adaption der mekkani-
schen Gebetszeiten ergaben, sondern auch in Anlehnung entweder an das jü-
dische40 oder das christliche41 Gebet Das gemeinsame Morgengebet muss 
noch in dieser frühen formativen Phase durch ein Gebet vor Sonnenaufgang 
ersetzt worden sein, das nicht mehr zusammen mit den Mekkanern begangen 
wurde.42 Daneben wird außerdem ein nächtliches Gebet empfohlen. 
In der spätmekkanischen Phase können sich diese Gebetszeiten etablieren, 
wobei nach wie vor nur von zwei festen Gebetszeiten auszugehen ist Die Suren 
dieser Zeit dürften aufgrund ihrer Länge aber nicht mehr als Rezitationstext im 
Gebet gedient haben, vielmehr ist davon auszugehen, dass weiterhin auf die 
ältesten Suren zurückgegriffen wurde.43 In dieser Phase wurden außerdem die 
Schutzformel im Gebetsanfang (ta 'awwug), die basmala als Eröffnungsformel 
des Gebets sowie die erste Sure, die Fätii)a, eingeführt44 Diese fällt dadurch 

38 Cf. NEUWIRTH 359; GOITEIN (1923) 17. 
39 Cf. NEUWRTH, 354-356. 
4° Cf. RUBIN 119. 
41 Cf. NEUWIRTH (2011) 358 f. 
42 Cf. RUBIN 121. 
43 NEUWIRTH (2011) 370 f, 
44 Cf. WATT/WELCH 268. 
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auf, dass sie nicht in der zweiten Person sondern in der ersten Person verfasst 
ist und darum rein formal als Gebetstext einer Gebetsgemeinschaft erscheint. 
Inhaltlich lässt sich außerdem beobachten, dass die Muslime ihre Gemeinde 
nun in einer Tradition mit Juden und Christen sehen, was sich im Gebetsritus in 
der Adaption biblischer Geschichten sowie in der Festlegung einer Gebetsrich-
tung manifestiert. Neuwirth hat entdeckt, dass die Suren dieser Zeit im Mittelteil 
biblische Geschichten nacherzählen und „hymnische, polemische und offenba-
rungsbestätigende Teile"45 prä- und suffigieren, so dass die Suren in ihrer Ge-
samtgestalt verschriftlichte Liturgie darstellen und somit im Gesamtvortrag zu 
rezitieren waren.46 

In medinensischer Zeit wird das Gebet zum Pflichtgebet erhoben,47 was sich am 
Text des Korans schon durch den mengenmäßigen Befund der Erwähnungen 
belegen lässt.48 Zur gleichen Zeit wechselt auch die Gebetsrichtung von Jeru-
salem nach Mekka49 und die zum Gebetsschluss zu rezitierenden Eulogien über 
die Propheten sowie der Friedensgruß werden eingeführt.50 Ebenfalls nachwei-
sen lässt sich die Einführung einer weiteren Gebetszeit: Wurden vor der 
Hidschra nur Morgen-, Abend- und Nachtgebet erwähnt, tritt in Sure 2,238 mit 
dem „mittleren Gebet" (a$-$Blätu 1-wusfä) eine weitere Gebetszeit hinzu.51 

Mit dem Koran konnte somit gezeigt werden, dass das Pflichtgebet bereits zu 
Lebzeiten Mohammeds seinen bemerkenswerten Stellenwert erhielt und zum 
äußeren Zeichen des Islam wurde. Die meisten Rituselemente des Pflichtge-
bets lassen sich bereits belegen, obgleich sich daraus keineswegs schlussfol-
gern lässt, dass dieses damit bereits seine endgültige Form gefunden hatte.52 

45 NEUWIRTH (2011) 363. 
46 Cf. ebd., 348 f. 
47 Cf. WATT/ WELCH 269. 
48 Cf. MONNOT 925. 
49 S. unten, S. 247. 
5° Cf. WENSINCK (1934) 104. Er belegt dies an Sure 33,56: „Gott und seine Engel segnen den 
Propheten. 0, ihr, die ihr glaubt, segnet ihn und grüßt ihn mit dem Friedensgruß!". 
51 Cf. BOBZIN 72. Uri Rubin hingegen identifiziert das „mittlere Gebet" mit dem Morgengebet, 
weil dieses in der Mitte zwischen der Dunkelheit der Nacht und der Helligkeit des Tages 
begangen wurde, cf. RUBIN 122. 
52 Cf. WATT/WELCH 270. 
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Offen ist, wann und warum fünf Gebetszeiten festgelegt wurden. Der Koran äu-
ßert sich zwar nicht konkret zu einer Zahl, erwähnt aber drei verschiedene Ge-
betszeiten am Tage und ein nächtliches Gebet. Am Ende des 1. Jahrhunderts 
der Hidschra war die Zahl hingegen auf fünf obligatorische und drei darüber 
hinaus reichende Gebete festgelegt. Während Annema-
rie Schimmel davon ausgeht, dass die fünf Gebete bereits in koranischer Zeit 
gebräuchlich waren53 und der eigentlichen Frage nach dem Grund der Fünfzahl 
somit ausweicht, findet man in der Tradition der Hadithe zwei ätiologische Er-
klärungen der Fünfzahl: Das achte Buch der Sammlung al-BubärTs, das Buch 
des Gebets (kitäbu $-$alät), erzählt die Geschichte, dass Mohammed bei seiner 
Himmelfahrt von Gott selbst mit fünfzig Gebeten beauftragt wurde und diese 
dann durch die Mitwirkung Moses' auf fünf Gebete reduzieren konnte: 

Und Gott wies meiner Gemeinde fünfzig Gebete an. Und ich kehrte zurück damit, 
bis ich an Mose vorüberging. Und er sagte: „Was wies dir Gott für deine Gemeinde 
an?" Ich sagte: „Er hat fünfzig Gebete angewiesen." Er sagte: „So kehre zurück zu 
deinem Herrn, denn deine Gemeinde kann dies nicht leisten!" Und ich kehrte zurück 
und er reduzierte um ihre Hälfte [= 25 Gebete]. Und ich kehrte zurück zu Mose und 
sagte: „Er hat um ihre Hälfte reduziert." Und er sagte: „Kehre zurück zu deinem 
Herrn, denn deine Gemeinde kann dies nicht leisten!". So kehrte ich zurück und er 
reduzierte [abermals] um ihre Hälfte[= 12 Gebete]. So kehrte ich zurück zu ihm und 
er sagte: „Kehre zurück zu deinem Herrn, denn deine Gemeinde kann dies nicht 
leisten!" So kehrte ich zurück zu ihm und er sagte: „Es sollen fünf sein und sie wer-
den wie fünfzig sein. Und diese Anordnung wird nicht verändert!". So kehrte ich 
zurück zu Mose, er sagte: „Kehre zurück zu deinem Herrnl" und ich sagte: „Ich 
schäme mich vor meinem Herrn." 

Eine andere Erzählung im neunten Buch, dem „Buch der Gebetszeiten" 
· (kitäbu mawäqrti $-$alät), geht davon aus, dass der Engel Gabriel an einem Tag 
fünfmal auf die Erde herabkam und betete und Mohammed jeweils an diesem 
Gebet teilnahm und dass damit die muslimische Gebetspraxis etabliert wurde: 

53 Cf. SCHIMMEL 36. 
54 9abTb al-BubärT 8, 1. Text: AL-BUtIART 100. 
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Weißt du nicht, dass Gabriel, der Friede sei über ihm, herabstieg und betete? Und 
der Gesandte Gottes, Gott segne ihn und gebe ihm Heil, betete. Dann betete er [ein 
zweites Mal] und der Gesandte Gottes, Gott segne ihn und gebe ihm Heil, betete. 
Dann betete er [ein drittes Mal] und der Gesandte Gottes, Gott segne ihn und gebe 
ihm Heil, betete. Dann betete er [ein viertes Mal] und der Gesandte Gottes, Gott 
segne ihn und gebe ihm Heil, betete. Dann betete er [ein fünftes Mal] und der Ge-
sandte Gottes, Gott segne ihn und gebe ihm Heil, betete. Dann sagte er: „Dieses 
wurde mir befohlen". 

Beides sind jedoch nur legendarische Erzählungen zur Begründung der Fünf-
zahl der Gebete, von denen insbesondere die erste sehr stark biblisch inspiriert 
zu sein scheint.56 Die historische Frage lässt sich damit nicht beantworten, viel-
mehr bezeugen die Legenden, dass man sich im Frühislam bereits der Tatsache 
bewusst war, dass die Zahl der Gebete nicht im Koran festg.elegt wird und man 
somit eine außerkoranische Tradition anführen muss. 

3. Der Ablauf des Pflichtgebets 
3. 1. Die Tagzeiten 
Ungeachtet des unklaren Ursprungs der Verpflichtungsregelung ist das Pflicht-
gebet zu fünf festgelegten Tagzeiten zu verrichten, so dass es „den Tag des 
Muslims strukturiert und die Aufmerksamkeit des Gläu.bigen immer wieder auf 
Gott richtet".57 Das erste Gebet ist das am Morgen (9ublJ) und besteht aus zwei 
Gebetseinheiten (raka 'ät). Es soll vor Sonnenaufgang verrichtet werden. Das 
zweite Gebet des Tages ist das Gebet am Mittag (?-Uhr) und besteht aus vier 
Gebetseinheiten. Das dritte Gebet findet am späten Nachmittag ( 'a$r) statt und 
besteht ebenfalls aus vier Gebetseinheiten. Nach Sonnenuntergang ist das 
Abendgebet (magrib) zu verrichten, das aus drei Gebetseinheiten besteht. Das 
fünfte und letzte Gebet ist das Nachtgebet ('isä ') und besteht aus vier Gebets-
einheiten. 

55 $ab1b al-BubärT9,1. Text: ebd., 142 f. 
56 Cf. die Verhandlung Abrahams mit Gott bei der Zerstörung Sodoms in Gen 18,22 f. 
57 KHOURY (1995) 15. 
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Neben diesen drei obligatorischen Gebeten gibt es noch drei supererogatori-
sche Gebete:58 Das Gebet am Vormittag (r;lul)ä), in der Nacht (tahaggud) und 
das Gebet der „ungeraden Zahl" (witr), das in der Nacht zwischen dem Nacht-
gebet und dem Morgengebet zu verrichten ist 

3.2. Der Ablauf eines Gebetes 
3.2.1. Vorbemerkung 
Grundsätzlich besteht eine Verpflichtung zum Gebet nur für Muslime, die kör-
perlich und geistig reif sind und bei denen keine Hinderungsgründe vorliegen. 
Für Reisende und Kranke sind Reduktionsformen vorgesehen, in den übrigen 
Fällen wird von der Gebetspflicht dispensiert59 

Das muslimische Pflichtgebet folgt einer simplen Struktur mit wenigen und kur-
zen Gebetstexten, was vor allem dem Umstand geschuldet sein dürfte, dass es 
auch von Nicht-Arabern memoriert und oral tradiert werden sollte. 60 Minimale 
Abweichungen im Gebetsritus verschiedener Beter sind in der Regel nicht durch 
diese orale Tradition bedingt, in der der Ritus als strikt geregelt und unverän-
derlich61 angesehen wird, sondern gehen vielmehr auf die unterschiedlichen 
Lehrmeinungen der Rechtsschulen62 zurück. Neben den Unterschieden zwi-
schen den Rechtsschulen gibt es auch eine ständige Debatte zwischen den $Off 
und den Fuqahä' als Debatte zwischen Ritusobservanz und Spiritualität Der 
hier dargestellte Gebetsritus bildet den Konsens der vier sunnitischen Rechts-
schulen ab. 

3.2.2. Der Gebetsruf 
Jeweils der Beginn eines Zeitraums, zu dem eines der fünf täglichen Pflichtge-
bete zu verrichten ist, wird durch den öffentlichen Gebetsruf ('agän) angekün-
digt, der durch den Muezzin vom Minarett aus gerufen wird. Die ältesten musli-
mischen Traditionen, die von der Einführung des Gebetsrufs berichten, 
schildern diese als bewusste Abgrenzung von der christlichen und jüdischen 

58 Cf. WATI/WELCH 276. 
59 Cf. REIDEGELD 268 f. 
6° Cf. ebd„ 244. 
61 Cf. ebd. 
62 Cf. GOITEIN (1968) 81. 
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Praxis. 63 So heißt es beispielsweise im vierten Buch der Sammlung al-Muslims, 
dem „Buch des Gebets" (kitäbu $-$alät): 

·"·"JG! < lA „ 1 ,f,„ 1;.,] 1° · -. ,,;. w\ •i' -'I 'ß;';;\ ' ' ,„ :U...i.:Ji 1 ' ' ''' ' 11 'ß . = >.J JAl:>.10 c.f- • • -'"'"""" u •• „ _,.._ Ll!7 u_,..,,...., u 
.:Jlipl: . .oJ4 öM 'Y) .';Ah JG! c;iJ .:J\ij cS.JWI 
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Als die Muslime zur Stadt [Medina] kamen, versammelten sie sich und wollten die 
Zeit festsetzen für die Gebete und es gab niemanden, der sie dazu rief. So sprachen 
sie eines Tages über dieses und einige von ihnen sagten: „Nehmt eine Glocke wie 
die Glocke der Christen!" Einige von ihnen: „[Nehmt] ein Horn wie das Horn der 
Juden!" Und 'Umar sagte als erstes: „Ihr sollt einen Mann auswählen, der zum Ge-
bet ruft." Der Gesandte Gottes, Gott segne ihn und gebe ihm Heil, sagte: „0 Biläl, 
steh auf und rufe zum Gebet!" 

Demnach wäre die Entscheidung zum Gebetsruf vielmehr eine Entscheidung 
gegen die Schelle bzw. das Semantron der Christen und moigen das Horn, mit 
dem die Juden zum Gebet luden, und die Überlegung auf die soziale Identität 
als neue Religion bezogen. Watt vermutet aber, dass vielmehr der arabische 
Brauch des öffentlichen Ausrufers in den Straßen aufgegriffen wurde und die 
ersten Muezzins somit nicht auf einem Minarett standen sondern durch die Stra-
ßen gingen.65 

Der Wortlaut des Gebetsrufes ist: 

Gebetsruf ('a!Jän} 

.ß.:1 :&I Gott ist größer. 
Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Gott. 
Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Gottes ist. 

...Je t? Auf zum Gebet! 
li;: )llJJ ...Je t? Auf zum Heil! 

.ß.:1 :&i Gott ist größer. 
,..iil 'l'J :Ji ')' Es gibt keinen Gott außer Gott. 

Dabei ist es zwischen den Rechtschulen umstritten, wie oft welche Teile des 
Gebetsrufs gerufen werden, des Weiteren wird bei den Schiiten die Formel 
1;1ayy 'alä tJayri /- 'amal- „Auf zum besten Werk!" - eingeschoben. Die Sunniten 

63 Cf. HOWARD 98. 
64 9abTb al-Muslim 4, 1. Text: 8100101 231. 
65 Cf. WATI/WELCH 278. 
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ergänzen zum Morgengebet außerdem noch die Formel: A9-9a/ätu bairrun min 
an-naum - „Das Gebet ist besser als der Schlaf". 
Der Gebetsruf erfolgt immer auf Arabisch. Das Gebet ist zu verrichten bevor der 
Gebetsruf für das nächste Gepet erklingt. Es muss keine Moschee aufgesucht 
werden, der Gebetsort ist beliebig,66 er muss nur rein sein, was sich dadurch 
herstellen lässt, dass man einen Gebetsteppich oder ein Kleidungsstück auf die 
Erde legt. 

3.2.3. Die Waschung 
Bevor die Muslime das Gebet verrichten müssen sie den Weihezustand einneh-
men, indem sie eine rituelle Waschung durchführen. Bei dieser Waschung geht 
es weniger um „einen Akt der äußeren Hygiene"67 als vielmehr um ein deutliches 
äußeres Zeichen der Demut vor Gott und eine Zeit der konzentrierten Vorberei-
tung auf das Gebet. Es wird zwischen der Ganzwaschung (gusl) und der Teil-
waschung (wur;JD') unterschieden. 
Die Ganzwaschung ist eine Waschung des ganzen Körpers mit Wasser. Sie ist 
nach großen kultischen beispielweise infolge von Ge-
schlechtsverkehr oder Menstruation, durchzuführen. Außerdem ist es üblich, 
vor dem Freitagsgebet unabhängig von einer möglichen kultischen Verunreini-
gung eine Ganzwaschung durchzuführen. 
Die Teilwaschung ist nach kleinen Verunreinigungen, beispielsweise durch 
Schlaf oder Körperausscheidungen, durchzuführen und folgt sehr strengen Re-
geln: Zunächst wird die basmala gesprochen, dann werden Hände und Zähne 
gereinigt, der Mund ausgespült, die Nasenflügel gespült, das Gesicht wird ge-
waschen, anschließend die Ohren, die Haare werden mit den nassen Händen 
abgestrichen, anschließend werden der rechte und der linke Fuß jeweils bis zu 
den Knöcheln gewaschen. Gegebenenfalls wird dieser Vorgang dreimal wieder-
holt. Zur Waschung muss fließendes Wasser verwendet werden, das in jeder 
Moschee zur Verfügung gestellt wird. Falls es kein Wasser gibt oder dieses un-
benutzbar ist, darf eine Ersatzreinigung durchgeführt werden, indem man mit 

66 Cf. ebd., 280. 
67 KHOURY (2001) 132 f. 
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beiden Händen auf den sauberen Boden klopft und sich anschließend über das 
Gesicht streicht. 
Bei einem wörtlichen Verständnis der Anordnungen zur rituellen Waschung 
wäre diese vor jedem Gebet aufs Neue durchzuführen, was im schiitischen Is-
lam auch so praktiziert wird. Im sunnitischen Recht wurde hingegen festgelegt, 
dass eine Waschung vor dem Morgengebet auch für die übrigen vier Gebete 
gilt, solange nicht eine der oben genannten kleinen Verunreinigungen erfolgt 
ist. Ba 

3.2.4. Die Gebetseröffnung 
Nach der Waschung wird das eigentliche Gebet stehend begonnen. Die Beten-
den markieren ihren Gebetsplatz und wenden sich Richtung Mekka. In der Mo-
schee wird diese Gebetsrichtung (qibla) durch eine Nische (mif)räb) angezeigt. 
Bei einem gemeinschaftlichen Gebet69 wird dann der zweite Ruf zum Gebet 
( 'iqäma) gesprochen, der mit dem Gebetsruf ( 'agän) im Wortlaut übereinstimmt, 
aber um die Erklärung Qad qämati $-$alät. „Das Gebet hat begonnen" nach dem 
fünften Ruf ergänzt wird. Anschließend wird die Absicht (niyya), das Gebet zu 
verrichten, erklärt. Danach sprechen die Muslime mit erhobenen Händen, ähn-
lich der christlichen Orantenhaltung, den Lobpreis „A!lähU 'akbar" - „Gott ist 
größer", auch takbTra genannt. Es folgt ein Eröffnungsgebet (du'ä' al-istiftäf)) mit 
verschränkten Armen, entweder das subf)änaka: 

!'1) 'ij "14. ._)Wj dl.J\.ßj 

Preis sei dir, o Gott, und gelobt seist du. Und gesegnet sei dein Name und erhaben 
sei deine Herrlichkeit. Und es gibt keinen Gott außer dir. 

oder das tawagguh: 

y.J &! c;JLAAj i;>y;_;,j c;J)l;..,. 0! ,MµI ül lAj ,,y,};Jlj <;:.i\j\.;,;..JI fa 
- - u]j .!:Jy,,l :...l d\lr ':l 

Ich wende rechtgläubig mein Gesicht zu demjenigen, der die Himmel und die Erde 
geschaffen hat und ich bin keiner von den Beigesellern. FürWahr, mein Gebet, mein 
Opfer, mein Leben und mein Sterben sind für Gott den Herrn der Welten. Keiner 
hat an ihm teil und jenes wurde mir befohlen. Und ich bin einer von den Gotterge-
benen [= Muslimen]. 

68 Cf. WATT/ WELCH 281 f. 
69 S. oben, S.224. 
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Darauf folgt der ta 'awwug: 'A 'ügu bi- 'allähi min as-sayfäni r-agTmi Ich suche 
Zuflucht bei Gott vor dem gesteinigten Satan. 

3.2.5. Die Gebetseinheit 
Die mehrfach zu wiederholende C?ebetseinheit (rak'a) beginnt mit der Rezitation 
der ersten Sure des Korans: 

Im Namen Gottes des Erbarmers, des Barmherzigen. Lob sei Gott, dem Herrn der 
Welten, dem Erbarmer, dem Barmherzigen, dem König des Tags des Gerichts. Dir 
dienen wir und dich bitten wir um Hilfe: Führe uns den rechten Weg, den Weg der-
jenigen, denen du Gnade erwiesen hast, nicht derjenigen, denen du zürnst und nicht 
[den Weg] des Irrtums! 

Diese Sure entstand relativ früh und könnte laut Goitein gezielt für liturgische 
Zwecke formuliert worden sein, da sie im Wortlaut als gemeinschaftliches Gebet 
erscheint und die Leitlinien muslimischer Theologie benennt..7° Die Betenden 
antworten auf den Surenvortrag mit „Amen" ( 'ämTn), dabei variiert je nach Ge-
betszeit die Lautstärke des Koranvortrags wie auch der Antwort. An diese erste 
Koranlesung schließt sich eine weitere Lesung aus dem Koran an, die bei einem 
gemeinschaftlichen Gebet vom Vorbeter allein vorgetragen wird während die 
übrigen Betenden zuhören. Dabei gibt es für diese zweite Lesung keine Periko-
penordnung, sondern lediglich die Regel, in aufeinanderfolgenden Gebetsein-
heiten nicht den gleichen Abschnitt und nicht gegen die Reihenfolge der Suren 
im Koran zu rezitieren.71 Anschließend sprechen die Beter die takbTra, vernei-
gen sich und sprechen dreimal den Lobpreis Subi)äna rabbTya /- 'a?:Tm Preis sei 
meinem Herrn, dem Großen! Sie nehmen dann eine aufrechte Position ein 
( 'i'tidä/), sagen Rabbanä wa-!a-ka 1-l)amd - Gott, unser Herr, Lob sei dir!, erhe-
ben die Hände und sprechen: Sami'a 'allähu liman i)amidahu „Gott erhört den, 
der ihn lobt". 

7° Cf. GOITEIN (1968) 82 f. Goitein weist aber auch darauf hin, dass spezifisch islamische 
Grundsätze wie der Glaube an die Offenbarung Mohammeds oder die Verehrung der Ka 'ba 
noch nicht erwähnt werden, begründet dies jedoch mit dem relativen Alter der Sure. 
71 Cf. REIDEGELD 353. 
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Bevor die Betenden zur Prostration in die Knie gehen sprechen sie ein weiteres 
Mal die takbTra, dann beugen sie sich ganz herab bis die Stirn den Boden be-
rührt und sagen in dieser Haltung SubQäna rabbTya /- 'u/ä Preis sei meinem 
Herrn, dem Höchsten! mindestens dreimal hintereinander, dann erheben sich 
die Betenden so, dass sie in kniender Haltung sitzen und sprechen eine weitere 
takbTra. Anschließend führen sie eine weitere Prostration mit der gleichen Lob-
formel durch. Im Anschluss daran sprechen sie abermals die takbTra und stehen 
danach entweder zur Durchführung einer weiteren Gebetseinheit auf oder blei-
ben für den Gebetsabschluss auf den Knien sitzen. 
Nach der zweiten und vierten Gebetseinheit wird jeweils noch in sitzender Po-
sition mit erhobenem Zeigefinger das Bezeugungsgebet (tasahhud) gespro-
chen: 

,:Uis.JiJ .&1 :\..;,;.jJ &,Jll 61ß.,.llj ,.<i! 
.:..l_,,....JJ ::,;c c)I ,..t1 >') .U) ;i c)I 

Gott gehören die Ehrerweise, die Gebete und die guten Werke. Der Friede sei mit 
dir, o Prophet, und die Barmherzigkeit Gottes und seine Segen! Der Friede sei über 
uns und über den Dienern Gottes, den Rechtschaffenen. Ich bezeuge, dass es kei-
nen Gott gibt außer Gott. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und sein 
Gesandter ist. 

Zum Abschluss der vierten Gebetseinheit wird dieses Bezeugungsgebet durch 
eine Bitte um Gottes Segen für Abraham und Mohammed (ta9/Tya) ergänzt: 

Ll> <)i c!l)„1J H"'lß.) <)l H"'lß.! ,-.,:J: o Ll> <)l 
cfil) c);..JLll c} H"'lß.) <)l j H"'lß.) djl/ 

0 Gott, segne Mohammed und die Familie Mohammeds, wie du Abraham und die 
Familie Abrahams gesegnet hast! Und gib deinen Segen Mohammed und der Fa-
milie Mohammeds, wie du deinen Segen Abraham und der Familie Abrahams ge-
geben hast. Fürwahr, in den Welten bist du lobenswert und ruhmreich. 

Nach muslimischer Lehre gilt Abraham als der erste Muslim, so dass mit diesem 
Gebet der Segen Gottes für den ersten und den letzten Propheten erbeten 
wurde. 

3.2.6. Der Gebetsschluss 
Zum Gebetsschluss bleiben die Beter in der sitzenden Position, wenden ihren 
Blick nach rechts und sprechen den Friedensgruß (tas/Tm): As-sa/ämu 'a/aikum 
wa-rabmtu 'l/äh - Friede sei über euch und die Barmherzigkeit Gottes. 
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Anschließend wenden sie sich nach links und sprechen noch einmal den Frie-
densgruß. Damit ist der Weihezustand aufgehoben. 
Der Friedensgruß wird in beide Richtungen gesprochen, unabhängig davon ob 
in Gemeinschaft gebetet wird oder nicht. Watt erklärt dies unter Rückgriff auf 
die muslimische Tradition als GruP,, an die Schutzengel des Beters, die auf des-
sen Schultern sitzen,72 ebenso plausibel ist die Deutung Fitzgeralds, der im Frie-
densgruß einen Verweis darauf sieht, dass das Gebet als Gemeinschaftsgebet 
aller Muslime verstanden wird, denen somit über optische Barrieren hinweg der 
Frieden gewünscht wird.73 

4. Das muslimische Pflichtgebet und das christliche Tagzeitengebet 
4. 1. Die Gebetszeiten 
Bei einem Vergleich zwischen muslimischem Pflichtgebet und christlichem Tag-
zeitengebet fällt vor allem die Aufteilung des Pflichtgebets auf fünf Tagzeiten 
ähnlich dem christlichen Tagzeitengebet auf. Dabei wird die Fünfzahl der Ge-
bete im Islam - wie oben gezeigt74 - durch zwei verschiedene ätiologische Le-
genden begründet, der Tagesansatz hingegen erklärt sich durch beide Erzäh-
lungen nicht. Anhand des Korans konnte gezeigt werden, dass das Gebet am 
Morgen und Abend das ursprüngliche war, später wurde eine weitere Gebets-
zeit hinzugefügt, die Wensinck als Anschluss an die jüdische Gebetspraxis deu-
tete.75 Auch Mittwoch sieht jüdische Einflüsse und parallelisiert. die fünf Gebete 
des Islam mit den fünf Pflichtgebeten im Judentum, wobei er zur Erreichung 
dieser Zahl die Sondergebete an Fest- und Fasttagen hinzufügen muss,76 wo-
hingegen Goitein von der Dreizahl jüdischer Gebete ausgehend die Fünfzahl 
der Gebete im Islam als Kompromiss zwischen den drei Gebeten im Judentum 
und den sieben Horen des christlichen monastischen Tagzeitengebets deutet.77 

Monnot weist hingegen in seinem Artikel zum Pflichtgebet in der Encyclopedia 
of Islam auf Parallelen zum vierfachen täglichen Gebet im Manichäismus und 

72 Cf. WATT/WELCH 284; PADWICK228-231. 
73 Cf. FITZGERALD 106. 
74 S. oben, S. 232. 
75 Cf. WENSINCK (1934) 104 und später nochmal in (1975) 77. 
76 Cf. MITTWOCH 13. 
77 Cf. GOITEIN (1923) 40, später wiederholt in: (1968) 85. 
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zum fünffachen täglichen Gebet im Mazdaismus hin,78 erklärt aber zugleich, es 
sei seiner Ansicht nach inappropriate to attach too much importance to the num-
ber of prayers,79 die keine Aussage über die Theologie des Gebets sei.80 Mit 
diesem Verweis auf theologische Festlegungen ignoriert er aber die deutlichen 
Parallelen im Ritus. 
Der Zeitansatz mit fünf bzw. acht Gebeten findet sich heute nicht nur im Islam, 
sondern zu nahezu gleichen Tagzeiten auch im Christentum: 

trfte hOra 1 as-sä'alu Häiifa j 
.. 11 

1 enate hOra 1 as-sä 'atu t-täsi' a. 

Abweichende Horenzahlen ergeben sich heute durch die Gebetspraxis: Im Is-
lam sind nur fünf der acht Gebetszeiten obligatorisch, im byzantinischen Ritus 
werden verschiedene Horen zusammengezogen und im römischen Ritus der 
katholischen Kirche wurde zum einen der Zeitansatz der Vigil, die nunmehr eine 
Lesehore (officium /ectionis) ist, gelöst und zum anderen die Prim als Dopplung 
derlaudesabgeschaffi. 

78 Cf. MONNOT 932. 
79 Ebd. 
8° Cf. ebd. 
81 Im Fastenmonat Rama<;län wird das tahaggud durch das taräwT/) ersetzt, das zwar den 
gleichen Zeitansatz und den gleichen Verpflichtungsgrad aufweist, jedoch sehr viel um-
fänglicher ist, cf. REIDEGELD 493. 
82 Die i;>alät a/-witr und die f?afät as-sitär sind vom Zeitansatz her eigentlich Nachtgebete und 
somit vor dem Morgengebet zu verrichten. 
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Brinktrine verglich bereits 1965 die Zahl der Horen im Islam mit den Regelungen 
im Christentum und wies darauf hin, dass sich für das Tagzeitengebet in Jeru-
salem zur Entstehung des Islam nach Aufweis von Egeria (Eger„ itin. 27,5) fünf 
Gebetszeiten belegen lassen, die vom Zeitansatz her den fünf Gebetszeiten im 
Islam entsprechen.83 Bei Johannes 9assianus findet man in Cassian. inst. 3,4,2 
den Beleg für sieben Gebetszeiten in seinem Heimatkloster in Betlehem: Vigil, 
Laudes, Prim, Terz, Sext, Non und Vesper - ebenso haben die Maroniten und 
westsyrischen Christen in ihrem Tagzeitengebet bis heute sieben kanonische 
Horen. 84 Die fünf obligatorischen und drei supererogatorischen Gebetszeiten im 
Islam könnten auch in Relation zu den acht Horen des byzantinischen Offiziums 
gesetzt werden: Die jüngste der acht Horen ist die Prim (pröte hora), die aber 
nachweislich bereits vor dem 9. Jahrhundert etabliert war85 und somit möglich-
erweise bereits zu Zeiten Mohammeds existiert hat. Des Weiteren besteht das 
heutige Tagzeitengebet der Kopten aus acht Horen, die vom Zeitansatz her 
identisch mit den muslimischen Gebetszeiten sind - die jüngste Hore jedoch, 
das Gebet des Schleiers (a9-9alätu s-sitär), lässt sich erstmals um 1320 bele-
gen und existiert ausschließlich in arabischen Quellen, 86 was eher auf eine 
christliche Adaption muslimischer Gebetspraxis schließen lässt. Dennoch er-
scheint gerade die Parallele zum koptischen Tagzeitengebet sehr stark - denn 
auch hier haben alle Horen die gleiche Basisstruktur87 und diese ähnelt sogar 
der Struktur des muslimischen Pflichtgebets: 

Koptisches Offizium Muslimisches Pflichtgebet 
1 . 
i Glockenschlag 
l 

il Gebetsruf 
L •.... 

83 Cf. BRINKTRINE 209 f. Tatsächlich nennt Egeria für eine reguläre Woche die Vigil 
(Eger., itin. 24, 1 ), das Morgenlob (Eger., itin. 24,2), die Sext und die Non (Eger., itin. 24,3) und 
das Luzernar (Eger., itin. 24,4), also insgesamt fünf Gebetszeiten, wobei in der Fastenzeit 
noch die Terz (Eger., itin. 27,4 f.) als sechste Gebetszeit hinzutritt. 
84 Cf. TAFT (1986) 240. 
85 Cf. LEROY 9-11. 
86 Cf. TAFT (1986) 252. 
87 Cf. ßURMESTER 83. 
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Wiederholung des Gebetsrufs (lqäma) 
Absichtserklärung (niyya) 
Eröffnungsformel (takbrrat al-if;räm) 
Eröffnungsgebet (du'ä' al-/stlftäfJ) 
Schutzgebet (ta 'awww;J) 

····1rRezltation der und weiterer Suren 
· nach Wahl (qirä'a} · 

Doxologie (takbTra) 
Lobpreis {tasbT/;l) 
Doxologie (takbrra) 
Lobpreis {ta/;lmTd) 
Erhörungszusage (tasmt) 

o;x61ogte 
Prostration - Doxologie (tal<brra) 

, Doxologie (taktiTra) - Lobpreis (tasbTl;I) mit 
· Prostration - Doxologie (takbrra) 

-------- ·-·---·--·--·----· ·-·-··-------· -·· ,, .J 
ezeugungsgebet (tasahhud) 
egensformel Ober die Propheten (lal)/Tya) 

Diese Form des koptischen Offiziums ist erstmals mit einem auf das Jahr 1034 
datierbaren monastischen Horologion nachweisbar,88 wobei die Kernelemente 
sehr viel älter und die Troparia die wahrscheinlich jüngsten Elemente sind.89 In 
beiden Fällen steht die Gebetseinladung am Anfang. Das eigentliche Gebet be-
ginnt mit der Anrufung des Namens Gottes, darauffolgt ein eröffnender Teil, der 
außer Lobpreisungen und der Absichtserklärung, das Gebet zur Tageszeit dar-
zubringen, noch ein Schutzgebet enthält, dessen Funktion im koptischen Offi-
zium die Rezitation des Bußpsalmes Ps 50 erfüllt. Daran schließt sich die 
Schriftrezitation an, auf die Lobpreis und Vergebungsbitten folgen. Zum Ab-
schluss werden der Glaube bezeugt und die Schlussformeln gesprochen. 

88 Cf. ebd„ 81-83. 
89 Cf. ebd„ 87. 
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Im muslimischen Pflichtgebet sind zwar zu den verschiedenen Tagzeiten meh-
rere Gebetseinheiten (raka 'ät) in unterschiedlicher Anzahl zu verrichten, 90 so 
dass Schriftrezitation und Lobpreis unterschiedlich oft verrichtet werden, Eugen 
Mittwoch91 vermutet aber unter Rückgriff auf ein Zitat aus dem Hadith, dass ur-
sprünglich für jede Gebetszeit gl<?ichmäßig zwei Gebetseinheiten angeordnet 
waren: 

;;y._., es.! ,,.J_, fa.l1 t_,1...a C:i.J!U µ1_, yd1 c.sA U;kSJ L!P- :&1 u-0..fa 
Gott wies das Gebet an, dabei ordnete er dafür zwei Rak'as an für die Sesshaf-
tigkeit und für die Reisen. Und das Gebet für die Reisen wurde gefestigt und im 
Gebet für die Sesshaftigkeit wurde erhöht. 

Das muslimische Pflichtgebet könnte also an die Gebetspraxis ägyptischer mi-
aphysitischer Mönche angeschlossen haben. Inwiefern die einzelnen Gebets-
elemente tatsächlich vergleichbar sind ist im Folgenden zu zeigen. 
Die somit geäußerte Vermutung eines genealogischen Zusammenhangs von 
muslimischem Pflichtgebet und christlichem Tagzeitengebet erscheint nicht ab-
wegig, da im Frühislam bereits eine intensive Auseinandersetzung mit Juden-
tum und Christentum stattgefunden hat, in deren Folge die Anhänger dieser Re-
ligionen als Gläubige angesehen wurden, weil sie einen sich durch die Schrift 
selbst offenbarenden Gott liturgisch verehren.93 So verwundert es nicht, dass in 
Sure 5,82 mit den christlichen Priestern und Mönchen ausgerechnet die Litur-
gen erwähnt werden: 

'] "1j1j .S_;;..,l Li) l_;lti lfal• 

Und du wirst sicher finden, dass diejenigen, die in Freundschaft denjenigen am 
nächsten stehen, die glauben, die sind, die sagen „Ich bin Christ." Dies weil unter 
ihnen Priester und Mönche sind und weil sie nicht hochmütig sind. 

Und möglicherweise wird sogar im Koran direkt auf die christliche-monastische 
Gebetspraxis Bezug genommen in Sure 24,36-38: 

90 S. oben, S. 232. 
91 Cf. MITIWOCH 19. 
92 $ab'fb al-BubärT 8, 1. Text: AL-BUl:lliRT (1862) 100. 
93 Cf. NEUW\RTH (2011) 341. 
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[Solche Lampen gibt es] in Häusern, bei denen Gott gestattet hat, dass man sie 
errichtet und dass man in ihnen seines Namens gedenkt. Es preisen ihn darin 
am Morgen und am Abend Männer, die nicht wegen ihres Handels und nicht we-
gen ihres Kaufs vergessen, Gottes zu gedenken und das Gebet zu verrichten 
und den Almosen zu geben, die einen Tag fürchten, an dem ihre Herzen und ihr 
Fleisch umgewendet werden, an dem Gott ihnen das Gute vergilt, dass sie ge-
macht haben und für sie von seiner Gnade erhöht. 

Beide Religionen begründen den Verpflichtungscharakter des Gebets in ähn-
licher Weise: Gerade in frühkirchlicher Zeit war das Tagzeitengebet geprägt 
durch die Vorstellung eines ewigen Gebetes als Opfer an Gott94 und als Erfül-
lung eines Auftrags. Ebenso versteht sich das muslimische Pflichtgebet zu-
nächst als Erfüllung eines Gebotes,95 als Gott geschuldeter. Lobpreis.96 

4.2. Die Bezeichnung 
Auffällig ist die strikte Trennung im Islam zwischen dem freien Privatgebet 
(du'ä') und dem streng regulierten Pflichtgebet ($alät), für die der Koran zwei 
verschiedene Begriffe verwendet. Die Bezeichnung für das Pflichtgebet ($alät) 
erscheint dabei eigentümlich, da es im Koran als freistehendes Wort konse-
quentmit Wau geschrieben wird ($alwät) und erst bei Suffigierung - von einigen 
Ausnahmen abgesehen - die Schreibweise mit Alif annimmt.97 Parallele 
Schreibweisen finden sich auch bei anderen Wörtern im Koran, wobei damit 
niemals eine dialektische Aussprache reproduziert sondern vielmehr eine histo-
rische Schreibung tradiert wird98• Der Begriff „$aläf' kann somit als Derivat aus 
dem aramäischen $8 /öta identifiziert werden, das eigentlich mit „Verneigung" zu 
übersetzen ist99 und mit dem Juden und Christen pars pro toto ihr Gebet be-
zeichneten. Begrifflich wird also mit dem muslimischen Pflichtgebet an das 
christliche Gebet angeschlossen. 

94 Cf. LEIKAM 17-19. 
95 Cf. BROHI 136. 
96 Cf. FITZGERALD 107. 
97 Cf. SPITALER 224 f. 
98 Cf. ebd., 216. 
99 Cf. BROCKELMANN 303. 
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4.3. Die Eröffnung 
Zu Beginn des Gebets ist noch vor der rituellen Waschung die basma/a zu spre-
chen, also die Formel: „Bi-smi 'a/lähi r-ral)äni ar-ral)Tmi" - „Im Namen Gottes, 
des Erbarmers, des Barmherzigen". 
Hierbei handelt es sich offenkundig um eine „Überlagerung der christologischen 
lnvokationsformel ,Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes"',100 die als Eröffnungsformel des Gebets die gleiche Funktion wie ihr 
christliches Pendant erfüllt. Ebenso wie im Christentum ist es im Islam auch 
üblich, diese Formel zu Beginn religiöser Schriften und zu Tisch vor den Mahl-
zeiten zu zitieren. 

4.4. Die Ablution 
Zunächst fremd erscheint die rituelle Waschung vor dem Gebet, da sie im Chris-
tentum heute unüblich ist. Es liegt darum nahe, Parallelen hierzu im Judentum 
zu suchen, 101 doch gab es in früherer Zeit auch Reinigungsrituale im Christen-
tum, die sehr wahrscheinlich als Übernahme jüdischer Reinigungsrituale ent-
standen102 und heute nur noch in Form des Lavabos des Zelebranten bei einer 
Eucharistiefeier erhalten sind. Eine Waschung aller Christen auch vor dem au-
ßereucharistischen Gebet lässt sich jedoch für die Alte Kirche mit der Traditio 
Apostolica belegen: 

Fide!is autem omnis et (mu/ier) fide!is (manj), 
cum surrexerint mane e somno, priusquam 
tangant quodcumque opus, lavent manus su-
as et orent deum, et hoc modo accedant ad 
opus suum. 103 

Alle Gläubigen jedoch, Männer wie Frauen, 
sollen sich, wenn sie aufstehen aus dem 
Schlaf, bevor sie irgendein Werk anrühren, 
ihre Hände waschen, zu Gott beten und sich 
so erst an ihre Arbeit begeben. 

Während es sich hierbei noch um eine in der Praxis möglicherweise nicht be-
folgte Anordnung handeln kann, bietet Tertullians scharfe Verurteilung dieser 

100 NEUWJRTH (2011) 201. 
101 So z.B. GOJTEJN (1923) 47: „Bis auf die Reinigung des Gesichts sind übrigens sämtliche 
Vorschriften aus dem Judentum entnommen". 
102 Cf. TAFT (1975) 164. 
103 TA 41 [GEERLJNGS 298]. 
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Praxis den sicheren Beleg für die relative Verbreitung der Waschung vor dem 
Gebet: 

Ceterum quae ratio est manibus quidem ab-
/utis, spiritu vero sordente orationem obire, 
quando et ipsis manibus spirita!es munditiae 
sint necessariae, ut a fa!so, a caede, a sae-
vitia, a veneficiis, ab idolo/atria ceterisque 
maculis, quae spiritu conceptae manuum 
opera transiguntur, purae al/eventur? 
<Ha>e sunt verae munditiae, non quas 
p/erique superstitiose curant ad omnem 
orationem, etiam cum a Javacro totius 
corporis veniunt, aquam sumentes. 104 

Was ist das für eine Überlegung, zwar mit 
gewaschenen Händen, doch mit wahrhaft 
unreinem Geist das Gebet zu besuchen, 
wenn doch gerade für die Hände die Reinheit 
des Geistes notwendig ist, damit man sie frei 
von Betrug, von Mord, von Gewalttätigkeit, 
von Giftmischerei, von Götzendienst und den 
anderen Sünden, die dem Geist entsprungen 
und als Werk der Hände vollbracht worden 
sind, rein erheben kann? Dies ist die wahre 
Reinheit, nicht die, um die sich viele Aber-
gläubige sorgen, die zu jedem Gebet, sogar 
wenn sie von einem Bad des ganzen Körpers 
kommen, Wasser nehmen. 

Ebenso bezeugen archäologische Funde von Brunnen vor Kirchen die weite 
Verbreitung der rituellen Waschung vor jedem Gebet im Christentum.105 Dass 
eine solche auch im koptischen Stundengebet praktiziert wurde und offenkundig 
auch noch in frühislamischer Zeit praktiziert wurde, lässt sich mit den im Jahr 
1320 abgefassten liturgischen Anordnungen Abo 1-Barakäts belegen, der im 16. 
Kapitel über das koptische Stundengebet schreibt: „Und vorgeschrieben ist die 
Waschung (a/- 'igtisäl) vor dem Gebet (a$-$8lät), insbesondere vor dem Mor-
gengebet ($aläti bäkiri)"106 Und empfohlen wird die Selbstwaschung vor dem 
Gebet, besonders dem Morgengebet. 
Parallel dazu verhält es sich im muslimischen Recht, wo die sunnitischen 
Rechtsschulen übereingekommen dass nur vor dem Morgengebet eine 
rituelle Waschung zu vollziehen ist solange der Reinheitszustand nicht im laufe 
des Tages aufgehoben wird.107 

104 Tert„ or. 13, 1 [SCHLEYER 240]. 
105 Cf. TAFT 164. 
106 Text: ABO AL-BARAKAT 152. Übersetzung d. Verf. 
107 Cf. WATT/WELCH 281 f. 
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4.5. Die Gebetsrichtung 
Dass das muslimische Gebet gen Mekka gerichtet ist, war nicht immer so. Es 
ist in der Tradition und in der Forschung Konsens, dass zunächst gen Jerusalem 
gebetet wurde 108 und dass diese Gebetsrichtung ungefähr zur Zeit der Schlacht 
von Badr. 624 nach Mekka wechselte, wie es aus Sure 2, 142-144 hervorgeht: 

Die Toren unter den Leuten werden sagen: 
„Was hat sie abgebracht von ihrer Gebetsrich-
tung, die sie bislang hatten?" Sag: „Gott gehört 
der Osten und der Westen. Erführt auf den rech-
ten Weg, wen er will und ebenso setzten wir 
euch ein zur Gemeinschaft in der Mitte, damit ihr 
Zeugen seid für die Menschen und damit der 
Gesandte für euch Zeuge ist. Und wir haben in-
des die Gebetsrichtung eingesetzt, die ihr bis-
lang hattet, um zu erfahren, wer dem Gesandten 
folgt, wer sich zur Kehrtwendung wendet. Und 
es ist schwer, außer für diejenigen, die Gott ge-
führt hat. Und Gott kann nicht zulassen, dass ihr 
verzweifelt geglaubt habt. Fürwahr, Gott ist zu 
den Menschen gnädig und barmherzig. Und wir 
haben gesehen, dass du dein Gesicht gewendet 
hast in den Himmel, so geben wir dir eine Ge-
betsrichtung, mit der du einverstanden sein 
wirst. Wende dein Gesicht in Richtung der heili-
gen Moschee! Und wo ihr seid, wendet eure Ge-
sichter in diese Richtung!" 

Die ursprüngliche Ausrichtung des Gebets auf Jerusalem hin erscheint hierbei 
zunächst als Aufgreifen der jüdischen Gebetspraxis. Deren Ausrichtung auf Je-
rusalem hin lässt sich bereits mit der Mischna (mßer 4,5) und der Tosefta 
(tßer 3, 15 f.) belegen, 109 wobei dies noch keine allgemein verbindliche Praxis 
wiedergeben kann, da im Talmud verschiedene Gebetsrichtungen debattiert 
werden und dann mit der Erklärung geschlossen wird, dass Gott ubiquitär ist. 110 

Die heute etablierte Ausrichtung des jüdischen Gebets auf Jerusalem hin wird 
in der jüngeren Forschung als bewusste Abgrenzung von der christlichen Praxis 
der Gebetsostung gedeutet. 111 Diese Orientierung des christlichen Gebets lässt 
sich in schriftlichen wie archäologischen Zeugnissen ab dem dritten Jahrhundert 

1oa Cf. NEUWIRTH (2011) 466. 
109 Cf. WALLRAFF 176. 
11° Cf. REIF 118. 
111 Cf. WALLRAFF 179. 
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belegen112 und wurde zunächst damit begründet, dass Christus nach Osten hin 
zum Himmel aufgefahren ist und dass somit seine Wiederkunft von Osten her 
erwartet wird.113 

In allen drei Religionen wird Gott omnipräsent gedacht und doch orientiert sich 
das Gebet auf einen heiligen Ort hin, der bei Juden und Muslimen mit einem 
konkreten Ort identifiziert werden kann, bei den Christen hingegen abstrakt als 
Himmelsrichtung erscheint, um zu visualisieren, dass die Menschen im Gebet 
vor Gott stehen. 

4.6. Die Prostration 
Die verschiedenen Körperhaltungen beim muslimischen Gebet sollen die Be-
reitschaft des Gläubigen zum Lobpreis Gottes verdeutlichen114 und werden be-
reits im Koran angeordnet: das Stehen (Sure 73,2), die Verneigung (Sure 77,48) 
und die Prostration (Sure 53,62).115 Insbesondere mit der Prostration soll die 
vollständige Unterwerfung unter den Willen Gottes demonstriert werden. 
Bereits das Alte Testament enthält zahlreiche Belege für die Prostration des 
Gläubigen gegenüber Gott, 116 und wahrscheinlich war sie dort bereits eine 
Übernahme aus anderen orientalischen Kulten. Von diesen übernahm Kaiser 
Diokletian den Demutsgestus für den römischen Kaiserkult, von wo aus er Ein-
zug in das römische Hofzeremoniell fand. Und so stellt John Louis Esposito ei-
nen Zusammenhang her zwischen dem höfischen Zeremoniell zur Zeit des Is-
lam und der Prostration im muslimischen Pflichtgebet. 117 In ähnlicher Weise 
kam die Prostration auch in den christlichen Kult - hier waren es die Bischöfe, 
auf die die Ehren der römischen Reichsbeamten überging und damit auch die 
Prostration als Ehrerweis ihnen gegenüber.118 

112 Cf. ebd„ 171. 
113 Cf. ebd„ 172 f. 
114 Cf. KHOURY (2001) 135. 
115 Cf. NEUWIRTH (2011) 356. 
116 Cf. OHM 364. 
117 Cf. ESPOSITO 41 f. 
118 Cf. MULDERS 2300. 
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Möglicherweise kam die Prostration aber doch nicht direkt aus dem höfischen 
Zeremoniell in die muslimische Gebetspraxis, sondern bildet ein weiteres Ele-
ment, das sich im Anschluss an die christliche Gebetspraxis etablierte. Denn für 
das christliche Mönchtum lässt sich bereits im 4. Jahrhundert die Verbindung 
von Tagzeitengebet und Prostrat)on belegen. Bei Johannes Cassian findet man 
unter inst. 2,7,2 einen Bericht über das Tagzeitengebet in Ägypten, das offen-
kundig bereits eine Prostration enthielt: 

Apud illos ergo non ita est, sed antequam Bei jenen ist es also nicht so, sondern bevor 
f/ectant genua, pau!isper orant et stantes in sie ihre Knie beugen, halten sie betend und 
supp!icatlone majorem temporis partem ex- stehend inne, die meiste Zeit stehen sie bit-
pendunt. ltaque post haec puncto brevissimo tend aufrecht. Danach werfen sie sich kurz 
proc/dentes humi, ve/ut adorantes tantum di- auf den Boden, um so die göttliche Barmher-
v/nam c!ementiam, summa velocitate con- zigkeit anzubeten. Sie erheben sich schnell 
surgunt ac rursus erecti expansis manibus und mit gestreckten Händen beten sie wie-
eodem modo, qua prius stantes oraverant. 119 der, aufrecht stehend wie vorher. 

Zwar beschreibt Cassian nur die Praxis in Unterägypten, die Prostration ist aber 
auch im monastischen Offizium Oberägyptens nachweisbar.120 Außerdem hat 
sich die unterägyptische Tradition in der koptischen Liturgie mit geringen Ände-
rungen durchsetzen können. 121 Ein Jahrhundert später verfasste der monophy-
sitische Mönch Johannes von Ephesus (ca. 507-586) zwischen 566-568 im 
Exil am Euphrat die Viten der östlichen Heiligen (Oe beatis orientalibus), 122 wo 
er in Kapitel 13 über die Gebetspraxis eines Mitbruders in einem ägyptischen 
Kloster berichtet: 

119 Text: GUY 70. Übersetzung d. Verf. 
12° Cf. TAFT (1986) 63. 
121 Cf. ebd„ 251. 
122 Cf. ROSENBAUM 346-348. 

Aber sein Gottesdienst war einer, der ohne 
Pause andauerte von der ersten Stunde in 
der Nacht bis zum Morgen, wobei er bei je-
der Marmitha [= Psalterabschnitt von zehn 
Psalmen] dreißig ägyptische Kniebeugen 
machte, die Gebete [:;;elötä!] genannt wer-
den, bis er fünfhundert davon vollendet hat 
in der Nacht mit dem Gottesdienst der Matu-
tin; und dies habe ich selbst in vielen Näch-
ten still gezählt ohne dass er mich entdeckt 
hat; weil ich auch eine Zelle bewohnte hinter 
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:,L, r<ln..h ;"' ;lrun:o cd., 
:r<om 'J'O·..___ h.4. ;b r<l.J)n, 
):>.>... r<ln.lln. ·.r<'u.Jl, «>= .h_, ;:61 "Y.r::: 
la r<"'"' r< ln r< r<i.:>m ·. r< )n,,. ,; r<=>r<"".., s„ '17. 

·.j:>=i.ca1 1rr.>C\:11r< ,am 
),.;,,._, ,h. -?> r<i.:>mo c=.;e1 ··'°"';b 
,..,,, h,,l,,.l -?"" :,.j h.e1m ;:,.,,, r6>o;c,... :r<e1m 

123 .la r<om _..r.,, 

seiner Zelle und es war nur eine Wand zwi-
schen mir und ihm, wohingegen wir in einiger 
Distanz von der gemeinsamen Kapelle der 
Bruderschaft waren, gemeinsam mit den 
rechtschaffenen Männern Stefanos und 
Zö\ä, und wir lebten alleine in unseren Zel-
len. Das erste Mal, dass ich das Geräusch 
seiner Metanoias [= Prostration, gr. Lehn-
wort, bei dem bemerkenswerterweise der 
Akkusativ Plural transkribiert wurde] hinter 
meiner Zelle hörte, weil es drei Schläge in 
schneller Folge waren, nahm ich das Ge-
räusch wahr als würden drei Männer ge-
meinsam mit Hämmern auf einen Amboss 
schlagen; die Geräusche folgten einander 
bis zum Morgen, weil zuerst seine Hände 
den Boden berührten, und nach ihnen seine 
Knie und zuletzt sein Kopf; und so sank er 
plötzlich herab, so dass ich dachte, dass das 
Geräusch direkt unter mir war. 

Möglicherweise ist also auch die Prostration ein Anschluss an die Gebetspraxis 
der ägyptischen monophysitischen Mönche. 

4. 7. Die Schriftrezitation 
Die Darstellung der Struktur des Pflichtgebets hat gezeigt, dass die Schriftrezi-
tation einen hohen Stellenwert genießt. Zu Beginn jeder Gebetseinheit ist die 
erste Sure des Korans zu rezitieren, die wahrscheinlich sogar mit dem ursprüng-
lichen Kern des Pflichtgebets zu identifizieren ist.124 Daran schließt in den ersten 
beiden Gebetseinheiten die Rezitation mindestens eines weiteren Abschnitts 
an, der in der Regel dem hinteren Teil des Korans entnommen wird. 125 Bei die-
ser zweiten Koranrezitation gilt, dass diese je nach Gegebenheit als Schriftvor-
trag durch den Vorbeter oder als selbstständige Schriftlesung des Betenden zu 
gestalten ist. Dies legt einen Vergleich mit der Psalmenrezitation im christlichen 
Tagzeitengebet nahe. 
Im Kathedraloffizium der Alten Kirche wurden in der Regel Ps 63 und 141 ge-
betet, die beide - wie übrigens auch die erste Sure des Korans 126 - in der ersten 

123 Text: BROOKS 204 f. Übersetzung d. Verf. 
124 Cf. GOITEIN (1923) 34. 
125 Cf. N EUWIRTH (2011) 34 7. 
126 S. oben, S. 237. 
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Person formuliert sind, so dass sich der Beter mit dem Sprecher der Psalmen 
identifizieren konnte und der Schrifttext somit als Gebet genutzt wurde.127 Im 
ägyptischen monastischen Tagzeitengebet des 4. Jahrhunderts lässt sich ein 
anderes Psalmenverständnis nachweisen: Laut Darstellung Cassians wurden 
die Psalmen gesprochen, dana_ch wurde ein Stillgebet gehalten, das in eine 
Prostration und ein Kollektengebet mündete. In einem so praktizierten Gebet 
sind Psalmen nicht Gebet, sondern Lesung aus dem Wort Gottes.128 Beide Kon-
zepte lassen sich in der muslimischen Gebetspraxis nachweisen: Zum einen ist 
als fester Bestandteil die erste Sure des Korans zu rezitieren, die anscheinend 
als Lobgebet verstanden wird, auf das die Betenden mit „Amen" antworten, 129 

und zum anderen ist diese um einen weiteren Koranabschnitt zu ergänzen, dem 
bei gemeinsamer Verrichtung des Gebets nur im Vortrag des Imams gelauscht 
wird, der also im eigentlichen Sinn Wort Gottes ist, auf das die Härenden mit 
Unterwerfung und Anbetung antworten. 
Ein Anschluss an diese beiden verschiedenen christlichen Konzepte der Psal-
menrezitation setzt voraus, dass man im Frühislam um dieses Schriftverständ-
nis wusste. Tatsächlich bezieht sich der Koran mehrfach auf die Psalmen, die 
als „zabür" bezeichnet werden - hierbei handelt es sich um ein bereits vorkora-
nisch belegtes äthiopisches Lehnwort,130 das möglicherweise wegen der Nähe 
zu heb. zimrä oder mizmör bzw. syr. mazmörö131 gewählt wurde - zitiert oder 
paraphrasiert diese mehrfach132 und lässt sich von deren liturgischer Verwen-
dung direkt inspirieren.133 

Offenkundig kamen also die ersten Muslime, die nachweislich auch Kontakt zu 
christlichen Mönchen hatten, mit deren Psalmenfrömmigkeit in Berührung. Am 
Verwendungszusammenhang der koranischen Psalm-Reminiszenzen lässt 
sich außerdem zeigen, dass der Einfluss der Psalmenfrömmigkeit gerade in der 
für den muslimischen Kult so formativen Phase intensiv war. 134 

127 Cf. ROTEN 168. 
128 Cf. ebd., 169. 
129 Cf. REIDEGELD 330. 
13D Cf. NEUWIRTH 158 f. 
131 Cf. JEFFERY 149. 
132 Heinrich Speyer zählte über 141 Psalm-Reminiszenzen im Koran, cf. NEUWIRTH (2008) 157. 
133 Cf. ebd., 159. 
134 Cf. ebd., 160. 
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4.8. Die Doxologien 
Ein weiteres konstitutives und strukturierendes Element des muslimischen 
Pflichtgebets ist der Lobpreis Gottes im Gebet. Neben den verschiedenen oben 
zitierten Formeln ist dies vor allem die takbTrä, also die Formel „Allähu akbar", 
die im Gebetsritus wichtige Wechsel markiert: Sie wird direkt zu Anfang des 
Gebets nach der Absichtserkläru.ng (niyyä), nach der Schriftlesung (al-qirä'a), 
in der Verbeugung (ruka'), nach der Erhörungszusage (tasmr') vor der ersten 
Prostration, zwischen der ersten und zweiten Prostration und nach der zweiten 
Prostration vor dem Bezeugungsgebet (tasahhud) gesprochen. Somit steht sie 
am Anfang und am Ende des Gebets und darüber hinaus an Positionen, mit 
denen zentrale Elemente einer Gebetseinheit (rak'ä) betont werden. In ähnli-
cher Weise wird im ägyptischen monophysitischen Tagzeitengebet bis heute die 
Doxologie verwendet. Sie steht ähnlich wie die takbTra dkekt am Anfang des 
Gebets nach der liturgischen Eröffnung vor dem Vaterunser, am Ende des Tri-
sagions vor dem Vaterunser und im Gebet zum Abschluss der Schriftlesung. 
Die Doxologie im ägyptischen Tagzeitengebet ist der takbTrä außerdem inhalt-
lich ähnlich: 

cs-1!..i 0 1_,\ JS_, 0':11 <Y'.llil c..i)I_, l.Ji"ll_, y)ll .>.;>-JI 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit und 
bis zur Ewigkeit der Ewigkeiten. 

In beiden Formeln wird unter Aufwendung einer Nominalsatzkonstruktion die 
besondere Verehrungswürdigkeit Gottes konstatiert. 

4.9. Das Bezeugungsgebet 
Johannes Brinktrine unterstellt außerdem eine literarische Abhängigkeit des 
muslimischen Glaubensbekenntnisses zu jüdischen und christlichen Texten, 135 

was zumindest für ersteres plausibel erscheint: Der im 2. Jahrhundert fixierte 
Targum Onkelos schreibt bei Dtn 33,26 Layi1 'ilah 'ellä 'elaha de yisra 'e/" - „Es 
gibt keinen Gott außer dem Gott lsraels, 136 was eine große Übereinstimmung 
mit dem ersten Teil des muslimischen Glaubensbekenntnisses Lä 'ilah 

135 Cf. BRINKTRINE 207. 
136 DRAZIN 313. 
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'i/lä 'alläh" - Es gibt keinen Gott außer Gott" - aufweist. Interessant ist die Po-
sition des Glaubensbekenntnisses im Ritus des Pflichtgebets: Hier scheint be-
wusst ein Kontrastpunkt zum christlichen Tagzeitengebet und darin insbeson-
dere zum Trishagion gesetzt worden zu sein. Das Trishagion ist der Ruf 

'Ay1or; 6 Ge6c;, "Ay1oc; 'loxupoc;, 'Ay1oc; Mavarnr;, E:Mr]CJoV 

Heilig [ist] der Gott, heilig [und] mächtig, heilig [und] unsterblich, erbarme dich 
unser! 

Dieser Ruf ist bereits für das 5. Jahrhundert belegt, 137 seit dem 6. Jahrhundert 
nachweisbar auch als Formel in der Liturgie.138 Während er in Byzanz als Anru-
fung der Dreifaltigkeit interpretiert wurde, die durch den dreimaligen Heilig-Ruf 
konstituiert wird, 139 setzte sich bei den Monophysiten eine christologische Deu-
tung durch, die mit einem Zusatz zur Formel unterstrichen wurde.140 So entstand 
das noch heute im koptischen Stundengebet übliche erweiterte Trishagion: 

.i.IJ c,?:,i1 •wJAJ '1 c,?;i1 ..,.,.i1 Ll'y! •..s_;ill Ll'J-" ,..Ji\ Ll'y! Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Le-
.lk._;1 „1.J:w1 <'.JA bendiger, der nicht stirbt, der geboren wurde 

von der Jungfrau, erbarme dich unser! 
c,?;i1 •w.,..; '1 c,?;i1 ..,.,.i1 Ll'J-" •..s_;ill Ll'J-" ,.&1 Ll'J-" Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Le-

.lk..Jl ,Uc ..,_L, bendiger, der nicht stirbt, der gekreuzigt wur-
de für uns, erbarme dich unser! 

c,?;i1 •WJAJ '1 <$:,]\ ..,.,.i1 Ll'J-" •..s_;ill Ll'J-" ,..ii1 Ll'J_,; Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Le-
.lk._;I ,w\_,,..Jl ..)J .i......J w1_,..'J1 <'.JA bendiger, der nicht stirbt, der auferstanden 

ist von den Toten und aufgestiegen ist in die 
Himmel, erbarme dich unser! 

Das muslimische Glaubensbekenntnis mit seiner ausdrücklichen Betonung der 
Einzigkeit Gottes wird in der Struktur des Gebets diesem christlichen Bekennt-
nis gegenübergestellt. Das erscheint plausibel, da die Ablehnung einer Gottes-
sohnschaft Christi und die deutliche Abgrenzung vom trinitarischen Glauben 
zwei Grundzüge des Frühislam sind und bereits im Koran nachgewiesen wer-
den können. 141 Möglicherweise waren im Frühislam sogar beide christlichen 
Formeln bekannt und somit auch der Ansatz, liturgische Texte zu überarbeiten, 

137 Cf. JANERAS 477. 
138 Cf. ebd., 471. 
139 Cf. ebd., 492 f. 
14° Cf. TAFT (1991) 2121. 
141 Cf. insbesondere Sure 4, 171; 5,73. 
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um theologische Präzision zu erreichen. In dem Fall wäre die Setzung des Be-
zeugungsgebets nicht nur Abgrenzung von christlichen Vorstellungen sondern 
zugleich Aufgreifen des Konzepts der Definition durch Liturgie. 

4.10. Unterschiede 
Den hier aufgeführten Gemeinsamkeiten zwischen christlichem Tagzeitengebet 
und muslimischem Pflichtgebet stehen zahlreiche Unterschiede gegenüber, die 
nicht nur die Theologie des Gebets betreffen. 
Wie bereits gezeigt entstand der Gebetsruf zum einen als Aufnahme einer pa-
ganen vorislamischen arabischen Gepflogenheit, zum anderen aber - und das 
auch in den Legenden selbst - in bewusster Abgrenzung vom Glockengeläut 
der Christen und vom Harnblasen im Judentum. 
Im ägyptischen monophysitischen Tagzeitengebet gibt es zu Beginn einer Hore 
einen doppelten Kyrieruf und im Anschluss an die Troparien nach der Schriftle-
sung wird weitere einundvierzig Male der Herr um Vergebung angerufen. Diese 
Zahl wird damit begründet, dass Jesus bei seiner Passion insgesamt einund-
vierzigmal geschlagen worden sei. 142 Im Islam hingegen ist es zwar üblich, beim 
Pflichtgebet eine Vergebungsbitte zu ergänzen, 143 aber im Ritus des Pflichtge-
bets wird eine solche nicht angeordnet. 
Ein weiterer Unterschied findet sich im Bereich der Gebetssprache: Das Gebet 
findet im Islam grundsätzlich auf Arabisch statt, sd dass durch gleiche Sprache, 
gleiche Gebetsrichtung, gleiche Struktur und gleichen Zeitansatz ein gemein-
schaftliches Gebet aller Muslime über physische Grenzen hinweg konstituiert 
wird. Da die Offenbarung des Koran und die Einführung des Pflichtgebets auf 
Arabisch erfolgten und die Rechtsschulen in der Regel Übersetzungen ableh-
nen, ist Arabisch bis heute die einzige Kultsprache im Islam. Im Christentum 
hingegen gab es bei der orientalischen Mission nie Vorbehalte gegenüber lan-
dessprachlichen Übersetzungen der Liturgie144 und auch im Westen entstanden 

142 Nach jüdischem Recht habe Jesus 39 Geißelhiebe erhalten und sei außerdem einmal mit 
einem Rohr geschlagen und am Kreuz mit einer Lanze gestochen worden, cf. QUECKE 23. 
143 Cf. PADWICK 173. 
144 Cf. KOROLEVSKIJ 19. 
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zunächst im Kontext der Reformation und sehr viel später auch im Katholizis-
mus Übertragungen der ursprünglich lateinischen Liturgie, wobei hier jeweils 
das Argument der Verständlichkeit der Liturgie im Vordergrund stand. Im Islam 
löst man dieses Problem durch katechetische Unterweisungen und Koranschu-
len. 
Nicht vergleichbar sind außerdem der christliche Sonntag und der muslimische 
Freitag. Im Islam ist der Freitag kein arbeitsfreier Feiertag wie der christliche 
Sonntag oder der jüdische Sabbat, sondern lediglich der Tag, an dem das Nach-
mittagsgebet ('a9r) mit vier Gebetseinheiten durch ein gemeinschaftliches Ge-
bet in der Moschee ( 9a/ätu 1-gum 'a) aus zwei Gebetseinheiten mit vorangestell-
ter zweiteiliger Predigt (!Ju.tba) ersetzt wird. Der Prediger (!Jäfib), der zumeist 
auch als Vorbeter ( 'imäm) fungiert, übt keinerlei priesterliche Funktion aus. Carl 
Becker bemüht zwar den Vergleich von muslimischem Freitagsgebet und christ-
licher Eucharistiefeier, 145 jedoch kann dieser Ansatz über die Grobstruktur des 
Ritus hinaus nicht weiter begründet werden. 

5. Fazit 
Grundsätzlich besteht bei Forschungen an den Ursprüngen des islamischen 
Kults das Problem, das Alter und die Herkunft der einzelnen Elemente zu be-
stimmen. Und wie auch in anderen Religionen ist man im Islam darum bemüht, 
sämtliche Elemente des Kults als durch den Stifter selbst eingesetzt darzustel-
len. 
Dennoch sollte diese Untersuchung gezeigt haben, dass es große Ähnlichkeiten 
zwischen dem muslimischen Pflichtgebet und dem christlichen Tagzeitengebet 
in der Struktur und sogar in den einzelnen Rituselementen gibt, die wahrschein-
lich auf verwandtschaftliche Zusammenhänge zwischen dem Frühislam und 
dem monophysitischen Mönchtum Ägyptens hinweisen. Vor dem Hintergrund 
wird deutlich, dass der Frühislam auch in ritueller Hinsicht in einem lebendigen 
Austausch mit dem Christentum stand und möglicherweise können die 
Ergebnisse aus der liturgiewissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der 

145 Cf. BECKER 384 f. Becker parallelisiert den ersten Predigtteil mit der Schriftlesung, den 
zweiten Predigtteil mit der Predigt und kommt so zu dem Schluss, dass die beiden anschlie-
ßenden Gebetseinheiten mit der Eucharistiefeier zu parallelisieren sind. 

262 



Identität und Austausch 

Tagzeitenliturgie somit auch zu einem besseren Verständnis des muslimischen 
Pflichtgebets - auch aus islamwissenschaftlicher Perspektive - beitragen. 
Wie eingangs erwähnt stellten Khoury und Reidegeld massive Unterschiede in 
Form und Theologie des Gebets fest und konstatierten, dass die unterschiedli-
chen Gebetskonzepte die jeweils unvereinbaren religiösen Identitäten bezeu-
gen, über die man sich nur austauschen, zwischen denen man jedoch nicht ver-
mitteln kann. Die Deutsche Bischofskonferenz hat in ähnlicher Weise in ihrer 
Arbeitshilfe „Christen und Muslime in Deutschland" festgestellt, dass Christen 
und Muslime nicht gegenseitig am Gebet des jeweils anderen partizipieren kön-
nen ohne dadurch ihre religiöse Identität preiszugeben, 146 regen aber zu multi-
religiösen Feiern an, bei denen Christen und Muslime jeweils nacheinander mit 
dem gleichen Anliegen beten.147 Bei all diesen Ansätzen scheinen aber dogma-
tische Überlegungen den Vorrang gegenüber liturgiehistorischen Argumenten 
erhalten zu haben. Das ist umso bedauerlicher als dass die Ausklammerung 
des historisch erfolgten Austausches den interreligiösen Austausch in der Ge-
genwart erschwert. 
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